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Satzung über die Erhebung von Abgaben 
für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Worth 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
Aufgrund § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemein-

deordnung - GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 07.09.2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514) sowie § 44 Abs. 3 
S. 6 des Landeswassergesetzes (LWG) vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.06.2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 352) und der §§ 
1 Abs. 1, 6 Abs. 1 und Abs. 4, 8 Abs. 1 S. 1 und Abs. 6, 9a Abs. 1 S. 1 und 18 Abs. 2 

Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 
10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.11.2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 425) sowie der §§ 1 Abs. 1 bzw. 2 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes 

zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13.11.2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 425) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 

vom 07.12.2020 diese Satzung erlassen. 
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I.  Abschnitt: Grundlagen der Abgabenerhebung 

 
§ 1 

Öffentliche Einrichtungen 

 

(1) Die Gemeinde betreibt zentrale öffentliche Einrichtungen für die Schmutzwasser-

beseitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung nach Maßgabe des § 1 ih-
rer Satzung über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Worth (Abwassersat-

zung) in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Die Gemeinde betreibt eine weitere öffentliche Einrichtung für die Beseitigung des 
in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in geschlossenen Gruben an-

fallenden Abwassers nach Maßgabe des § 1 ihrer Satzung über die Abwasserbe-
seitigung der Gemeinde Worth (Abwassersatzung) in der jeweils geltenden Fas-

sung. 

(3) Die öffentlichen Einrichtungen aus Abs. 1 und 2 werden als eine einheitliche Ein-
richtung betrieben. 

§ 2 
Abgabenerhebung 

 

(1) Die Gemeinde erhebt Beiträge für die Herstellung der zentralen öffentlichen Ab-
wasserbeseitigungseinrichtungen. Die Erschließung von Grundstücken in neuen 

Baugebieten (räumliche Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlagen) sowie 
die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse gelten als Herstellung zent-

raler öffentlicher Abwasserbeseitigungseinrichtungen.  
 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau sowie für den Umbau zentraler öf-

fentlicher Abwasserbeseitigungsanlagen wird von der Gemeinde ggf. in einer be-
sonderen Satzung geregelt. 

 
(3) Die Gemeinde erhebt für die Vorhaltung und Inanspruchnahme ihrer öffentlichen 

Einrichtung zur Abwasserbeseitigung Gebühren. 

 
§ 3 

Kostenerstattungen 
 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers bzw. der Grundstücks-

eigentümerin für ein Grundstück einen weiteren Grundstücksanschluss oder für eine 
von einem Grundstück, über das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte 

und zu einem Grundstück verselbstständigte Teilfläche einen eigenen Grundstücks-
anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-
stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die Aufwendungen für die Herstellung sol-

cher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu 
erstatten. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des 

Anschlusses. Der Erstattungsanspruch ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück - 
bei Bestehen eines solchen - auf dem Erbbaurecht bzw. dem Wohnungs- und Teilei-
gentum. 
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II. Abschnitt: Beiträge für die zentrale Abwasserbeseitigung 

 
§ 4 

Grundsätze der Beitragserhebung 

 
(1) Die Gemeinde erhebt einen einheitlichen Beitrag für die Abwasserbeseitigung. 

 
(2) Beiträge werden erhoben zur Abgeltung der Vorteile, die durch die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme entstehen. 
 

§ 5 

Berechnung des Beitrags 

 

Der Beitrag errechnet sich bei Wohngrundstücken nach der Zahl der an den einzel-
nen Anschluss anzuschließenden oder angeschlossenen selbständigen Wohneinhei-
ten sowie bei Gewerbebetrieben und sonstigen Einrichtungen nach der Art der Nut-

zung entsprechend § 7. 
 

§ 6 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Ab-
wasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen werden können und für die 

 
1. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung festge-

setzt ist, sobald sie bebaut, gewerblich, industriell oder in vergleichbarer 

Weise genutzt werden dürfen, 
 

2. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung nicht 
festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebau-

ung oder gewerblichen, industriellen oder vergleichbaren Nutzung anste-
hen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung 

tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn 

die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 
 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grund-
buchrechtlichen Sinne. 
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§ 7 

Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 

Der Beitrag beträgt für die an den einzelnen Hausanschluss anzuschließenden Ein-
heiten  
 

a) für jede Erstwohnung      1 Einheit  1.022,58 €, 
 
b) für jede weitere Wohnung      ½ Einheit     511,29 €, 
  
c) für Gaststätten ohne Saalbetrieb    1 Einheit  1.022,58 €, 
 
d) für einen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb 1 Einheit  1.022,58 €, 
 
e) für einen landwirtschaftlichen Teilerwerbsbetrieb  ½ Einheit     511,29 €, 
 
f) für Gewerbebetriebe je angefangene 5 Beschäftigte 1 Einheit  1.022,58 €, 
 
g) für Heime, Kirchen und sonstige Einrichtungen  ½ Einheit     511,29 €. 
 

§ 8 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides Eigentü-

merin oder Eigentümer des Grundstücks oder zur Nutzung am Grundstück ding-
lich Berechtigte oder Berechtigter ist. Wenn das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet ist, ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitrags-

pflichtig. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldnerinnen oder Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 

Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. - bei Bestehen ei-
nes solchen - auf dem Erbbaurecht bzw. bei Bestehen eines Wohnungs- und Tei-

leigentums auf diesem. 
 

§ 9 
Entstehung des Beitragsanspruchs 

 

(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der jeweiligen 
zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstück ein-

schließlich des Grundstücksanschlusses bei Anliegergrundstücken bis zum zu 
entwässernden Grundstück, bei Hinterliegergrundstücken bis zur Grenze des 
trennenden oder vermittelnden Grundstücks mit der Straße, in der die Leitung 

verlegt ist. Soweit ein Beitragsanspruch nach den Sätzen 1 und 2 noch nicht ent-
standen ist, entsteht er spätestens mit dem tatsächlichen Anschluss. 

 
(2) Im Falle des § 6 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 

jedoch mit der Genehmigung des Anschlusses nach der Abwassersatzung. 
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§ 10 

Vorauszahlungen 

 

Auf Beiträge können bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages Vorauszahlungen 
gefordert werden, sobald mit der Ausführung einer Maßnahme begonnen wird. § 8 
gilt entsprechend. 

 
 

§ 11 
Veranlagung, Fälligkeit 

 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Bei der Erhebung von Vorauszahlungen können 

längere Fristen bestimmt werden. 
 

§ 12 

Ablösung 

 

Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Ver-
trag zwischen dem Beitragspflichtigen und der Gemeinde in Höhe des voraussichtlich 
entstehenden Anspruches abgelöst werden. Für die Berechnung des Ablösebetrages 

gelten die Bestimmungen dieser Satzung. 
 

III. Abschnitt: Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung 

 
§ 13 

Grundsätze der Gebührenerhebung  

 

(1) Für die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwas-
serbeseitigungseinrichtungen und für die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu 
entrichtende Abwasserabgabe werden Abwassergebühren nach Maßgabe der 

folgenden Vorschriften erhoben. 
 

(2) Abwassergebühren werden als Grundgebühren für das Vorhalten der jederzeiti-
gen Leistungsbereitschaft für die Grundstücke, die an die öffentlichen zentralen 
Abwasseranlagen angeschlossen sind, und als Zusatzgebühren für die Grundstü-

cke, die in die öffentlichen zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen einleiten oder 
in diese entwässern, erhoben. 

 
§ 14 

Grundgebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

 

Die Grundgebühr wird nach der Zahl der an einem Hausanschluss angeschlossenen 

Wohneinheiten ermittelt. Für gewerbliche und andere Nutzungen wird jeweils eine 
Wohneinheit zugrunde gelegt.  
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§ 15 

Zusatzgebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

 

1) Die Zusatzgebühr wird nach einem die tatsächliche Inanspruchnahme berücksich-
tigenden Maßstab erhoben.  
 

2) Maßstab für die Zusatzgebühr ist die Schmutzwassermenge, die in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 

cbm Schmutzwasser. 
 

3) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt gelten 

 
1. die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversor-

gungsanlagen zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wasser-
menge, 

 

2. die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zuge-
führte  Wassermenge, 

 
3. die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge, insbesondere soweit 

eine Abwassermesseinrichtung besteht. 

 
4) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder 

überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der 
Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des 
Vorjahres und Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichti-

gen geschätzt. 
 

5) Die Wassermenge nach Abs. 3 Nr. 1, die aus privaten Wasserversorgungsanla-
gen entnommen wurde, und die Wassermenge nach Abs. 3 Nr. 2 hat der Gebüh-
renpflichtige der Gemeinde für den Bemessungszeitraum (Kalenderjahr) bis zum 

31. Januar des folgenden Jahres anzuzeigen. Sie ist durch Wasserzähler nach-
zuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Was-

serzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die 
Gemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über 
die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Was-

sermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden 
können. 

 
6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigung 

gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalen-

derjahres bis zum 31. Januar des folgenden Jahres zu stellen. Für den Nachweis 
gilt Abs. 5 sinngemäß. Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antragstellers auf 

dessen Kosten Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrech-
nen oder zu erstatten. 
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§ 16 

Erhebungszeitraum 

 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen er-

hoben wird (§ 15 Abs. 2, 4 und 5) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhe-
bungszeitraum übereinstimmt, gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungs-

zeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, von der mindestens 11 Mona-
te in den Erhebungszeitraum fallen. 

 
§ 17 

Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr besteht, sobald das Grundstück an die 
zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen angeschlossen ist.  

 
(2) Die Gebührenpflicht für Zusatzgebühren besteht, sobald das Grundstück an die 

zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtungen angeschlossen ist und 
den zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen von dem Grund-
stück Abwasser zugeführt wird. 

 
§ 18 

Entstehung des Gebührenanspruchs 

 

(1) Der Gebührenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme, für Grundgebühren 

durch die Bereitstellung, für Zusatzgebühren durch die Einleitung. Die Abrech-
nung entstandener Ansprüche erfolgt jährlich (§ 16); vierteljährlich werden Vo-

rausleistungen für schon entstandene Teilansprüche erhoben (§ 19). 
 
(2) Wechselt der Gebührenschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch 

damit für den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind 
der bisherige und der neue Gebührenschuldner Gesamtschuldner. 

 
(3) Die grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren nach § 22 ruhen als 

öffentliche Last auf dem Grundstück. 

 
§ 19 

Vorauszahlungen 

 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorauszahlun-

gen auf die Gebühren verlangt werden. Die Höhe richtet sich nach der Gebühren-
schuld des Vorjahres oder dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr.  

 
(2) Vorauszahlungen werden je einem Viertel des Betrages nach Absatz 1 Satz 2 am 

15.02., 15.05., 15.08., 15.11. erhoben. 
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§ 20 

Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner sind die Grundstückseigentümer und dinglich Nutzungsbe-
rechtigten, bei Wohnungs- oder Teileigentum die Wohnungs- oder Teileigentü-
mer. 

 
(2) Mehrere Eigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 

sind Gesamtschuldner. Das gilt auch für die Wohnungs- und Teileigentümer in ei-
ner Eigentümergemeinschaft hinsichtlich der auf ihr gemeinschaftliches Grund-
stück entfallenden Gebühren. 
 

§ 21 

Fälligkeit 

 

Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig; § 18 Abs. 2 bleibt unberührt. 

 

§ 22 
Gebührensätze 

 
(1) Die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt  
 

2,55 Euro monatlich je Wohneinheit. 
 

(2) Die Zusatzgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt 
 

1,11 Euro je cbm Schmutzwasser. 

 

IV. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

 
§ 23 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die 

Festsetzung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder 
Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Ver-
äußerer bzw. von der Veräußerin als auch vom Erwerber bzw. von der Erwerberin 

innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen 
vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseigene 

Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat 
der bzw. die Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzei-
gen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn bzw. sie, wenn solche Anlagen neu ge-

schaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde dürfen nach 
Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen 

für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die Abgabenpflichtigen 
haben dies zu ermöglichen. 
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§ 24 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichten und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-
men der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des 

gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch der Gemeinde bekannt 
geworden sind, sowie aus dem Grundbuch, den Unterlagen der unteren Bauauf-

sichtsbehörde und des Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Die Ge-
meinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermit-
teln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiter-

verarbeiten. 
 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie be-
rechtigt, die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und an-
fallenden personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Wasser-

verbrauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu ver-
wenden und weiter zu verarbeiten. 

 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dri tten 

bedient oder in der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dri t-

ten erfolgt, ist die Gemeinde berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgaben-
pflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen 

personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchs-
daten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen 

und von nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abga-
benpflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderli-
chen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach 

dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 
 

§ 25 
Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 15 Abs. 5 und 23 der Satzung sind 
Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.  

 

§ 26 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Abgabensatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Abwasser-

beseitigung der Gemeinde Worth (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 

30.10.2018 außer Kraft. 
 

(3) Soweit Abgabenansprüche vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, 
gelten die dafür maßgebenden Regelungen.  
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Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 

Worth, den 14.12.2020 
         ……………………… 
     (Siegel)   Uwe Schack 

        Der Bürgermeister 
 

 
 
 

 


